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Mandanten-Info Januar 2020 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

zum soeben begonnenen Jahr 2020 ist in den letzten Monaten viel mitgeteilt worden - zu 

den reichlichen steuerrechtlichen Veränderungen ebenso wie zu wichtigen arbeits- und 

sozialversicherungsrechtlichen Besonderheiten. Nunmehr geht es an die Umsetzung des 

Wissens in die tägliche Betriebspraxis – für Sie als Unternehmer ebenso wie für uns als 

Berater und Dienstleister. Um das Suchen und Prüfen, was denn nun wirklich 2020 

zu beachten ist, zu erleichtern haben wir Ihnen als Anlage eine Kopie des Sonderblatts 

vom „steuertip“ aus dem markt-intern-Verlag beigefügt, was aus unserer Sicht am besten 

dafür geeignet ist. 

Damit ist das Thema für diesen Monat ausgefüllt.  

In eigener Sache haben wir ebenfalls wichtige Veränderungen anzuzeigen: 

Wer uns in den letzten Wochen in der Burger Kanzlei aufgesucht hatte, konnte es bereits 

erkennen: wir sind in der Vorbereitung des Umzugs (und teilweise provisorisch auf dem 

halben Weg) in unsere neuen Räume im Wohn- und Geschäftshaus Bahnhofstraße 14 

(Eckbebauung Bahnhofstraße – Am Bahndamm). Unsere Räume werden in dem Flügel Am 

Bahndamm, Erdgeschoß, sein. Also ca. 60 m weiter Richtung Bahnhofstraße. 

Deshalb müssen wir gegenwärtig anstrengende Tage mit Baulärm und Beeinträchtigungen 

beim Parken und der Arbeitsplatzbelegung hinnehmen. Jedoch – bald ist es überstanden. 

Im Zeitraum 23.01.-27.01.2020 wird der Umzug inkl. des Technikumbaus stattfinden, und 

ab Dienstag, dem 28.01.2020, wollen wir wieder uneingeschränkt arbeitsfähig sein. 

Wir bitten um Ihr Verständnis, dass von Donnerstag, dem 23. Januar, bis 

einschließlich Montag, dem 27. Januar 2020, wir nur in dringenden Fällen 

ansprechbar und vermutlich schwer erreichbar sein werden. 

Danach gilt als neue Kanzlei-Adresse:  

Bahnhofstraße 14 in 03096 Burg 

Die Telefon- und Internetverbindungen bleiben wie gehabt, geparkt werden kann auf dem 

Hof, befahrbar über die Kurparkstraße (Einfahrt von der Bahnhofstraße). Wer lieber an der 

Sparkasse parkt, beachte jedoch die Parkzeitbegrenzung. 

Wir bitten jedoch zu beachten, dass in der ersten Zeit die Parkplätze aufgrund 

der Bauarbeiten auf dem Grundstück noch nicht nutzbar sein werden. 

Für Rückfragen stehen wir Ihnen wie immer gern zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. Gargula & Pietsch 
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Die Termine und Fristen Februar 2020: 

Steuerart Fälligkeit 

Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag 10.02.20201  

Umsatzsteuer 10.02.20202  

Umsatzsteuer-Sondervorauszahlung 10.02.2020  

Ende der Schonfrist 
obiger Steuerarten bei 
Zahlung durch: 

13.02.2019 13.01.2020  

07.02.2019 07.01.2020  

Gewerbesteuer 17.02.2020  

Grundsteuer 17.02.2020  

Ende der Schonfrist 
obiger Steuerarten bei 
Zahlung durch: 

20.02.2020 Entfällt  

14.02.2020 Entfällt  

Sozialversicherung3 26.02.2020  

Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende 
Solidaritätszuschlag sind zeitgleich mit einer erfolgten 

Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an das 
zuständige Finanzamt abzuführen. 

 
1 Für den abgelaufenen Monat. 

2 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat, bei Vierteljahreszahlern mit Dauerfristverlängerung für das 

abgelaufene Kalendervierteljahr. 

3 Die Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich am drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats fällig. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, 

empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese müssen der 

jeweiligen Einzugsstelle bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 27.01.2020/24.02.2020, jeweils 0 Uhr) vorliegen. Regionale 

Besonderheiten bzgl. der Fälligkeiten sind ggf. zu beachten. Wird die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und 

Gehaltsdaten etwa zehn Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf 

einen Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt. 
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